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Etwa 15 m2 Freiraum ver-
schwinden pro Sekunde zu

Gunsten der Siedlungs-,
Gewerbe und Verkehrsfläche.

Dem Schutz von Böden und Freiflächen ist nicht nur nach
Auffassung des BUND in der Vergangenheit zu wenig
Aufmerksamkeit gewidmet worden. Die natürlichen
Bodenfunktionen werden inzwischen in erheblichem Maße
insbesondere durch eine ungebremste Inanspruchnahme von Flächen, einen starken Eintrag
von Nähr- und Schadstoffen, durch Bodenerosion sowie durch Altlasten beeinträchtigt.
Dem Freiflächenschutz muss entsprechend fortan eine mindestens ebenso große Bedeutung
eingeräumt werden wie der Luftreinhaltung, dem Gewässer- oder Naturschutz.

Trotz verbindlicher gesetzlicher Regelungen zum Freiraumschutz werden täglich bundesweit
130 Hektar Fläche versiegelt. Die planerische Darstellung von Siedlungsbereichen und
Gewerbeflächen stellt dabei den größten Konflikt mit dem Freiflächenschutz dar. Eine
Reform der Landesplanung ist also zwingend notwendig,  um die fortschreitende
Zersiedelung des Raumes und die Versiegelung des Bodens zu stoppen. Hierzu sollen im
vorliegenden Papier Vorschläge erläutert werden.

Freiflächen sind wertvolles GutFreiflächen sind wertvolles GutFreiflächen sind wertvolles GutFreiflächen sind wertvolles GutFreiflächen sind wertvolles Gut

Die nicht vermehrbaren und nur
begrenzt vorhandenen Bodenressourcen
sind unverzichtbarer Bestandteil der
natürlichen Lebensgrundlagen. Artikel
20a Grundgesetz und Art. 29a der
Landesverfassung verpflichten zu deren
Schutz. Die jetzt lebenden Menschen
und die künftigen Generationen
brauchen ausreichend Freiflächen:

als Erholungsraum für die breite
Bevölkerung;

als Räume der Ruhe und für den
Kontakt mit der Natur;

als Lebensraum für Pflanzen und
Tiere, wobei

insbesondere die wenigen noch
unzerschnittenen Lebensräume
unbedingt zu erhalten sind;

zur Bildung von Quell-
und Grundwasser;

als Schadstoffsenken;

als Produktionsflächen
und damit Existenz-
grundlage für die

Land- und Forst-
wirtschaft,

als regional verfügbare
Ernährungsgrundlage;

als Gestaltungsraum
für zukünftig lebende
Menschen.

Juni 2002
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Fre i raumschutz  a l sFre i raumschutz  a l sFre i raumschutz  a l sFre i raumschutz  a l sFre i raumschutz  a l s
gesetzlich verbindlichesgesetzlich verbindlichesgesetzlich verbindlichesgesetzlich verbindlichesgesetzlich verbindliches
ZielZielZielZielZiel

Was die Wissenschaft seit
Jahrzehnten immer wieder
fordert und die Landespolitik
seit nunmehr 15 Jahren als
offizielles Ziel verfolgt, ist das
aktive Handeln der Landes-
planung in Bezug auf die
Steuerung und Begrenzung
des Freiraumverbrauches.
Welche Disziplin, wenn nicht
die Landesplanung, wäre dazu
in der Lage? In allgemeiner
Zielformulierung gehalten,
besteht darüber bei allen
Betroffenen Einigkeit. Das
zeigt auch die jüngste
Novelle des Raum-

ordnungsgesetzes des Bundes,
mit der das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung als
Leitvorstellung der Raum-
ordnung und Landesplanung
verankert wurde.

Dieses Bundes-Raumord-
nungsgesetz (ROG) von 1997,
das als Rahmengesetz auch
vom Land Nordrhein-
Westfalen umgesetzt werden
muss, gibt in § 1 Absatz 2 Nr.
1 + 2 die Ziele vor, “...Ver-
antwortung gegenüber
künftigen Generationen zu
gewährleisten” und “die
natürlichen Lebensgrund-
lagen zu schützen und zu
entwickeln”. Die sozialen und
wirtschaftlichen Ansprüche an
den Raum sind danach mit
seinen ökologischen Funk-
tionen in Einklang zu bringen.
Ziel soll eine dauerhaft
großräumig ausgewogene
Ordnung sein.

Auch das Bundes-
Bodenschutz-
gesetz ver-
pflichtet zu
einem ver-
an twor tungsbe-
wussten Umgang mit dem
Boden u.a. als Lebensraum
und Lebensgrundlage für
Menschen, Tiere, Pflanzen und
Bodenorganismen.

Doch die VersiegelungDoch die VersiegelungDoch die VersiegelungDoch die VersiegelungDoch die Versiegelung
schreitet fortschreitet fortschreitet fortschreitet fortschreitet fort

Die Fakten der vergangenen
15 Jahre sprechen jedoch eine
andere Sprache. Es gibt kaum
andere gesetzliche Vor-
schriften, die in vergleich-
barer Weise missachtet
wurden.

Der Flächenverbrauch
schreitet ungebremst fort und
hat sich dabei von der
Entwicklung der Bevölkerung
oder der Beschäftigten
entkoppelt. Die tägliche
Zunahme der Siedlungs- und
Verkehrsfläche beträgt
bundesweit 130 ha und hat
sich seit 1998 im Vergleich zu
den Vorjahren noch erhöht. In
NRW wurden 1999 insgesamt
etwa 7.200 ha Freiraum neu
in Anspruch genommen, der
Anteil der “verbrauchten”
Freiraumfläche an der Fläche

des Landes beträgt über 21 %
(2000) und hat bald die Fläche
des Waldes erreicht (24 %).

Damit hat sich der
Flächenverbrauch aktuell zu
einer der größten öko-
logischen Herausfor-
derungen entwickelt, ist die
Ursache für erhebliche soziale
Probleme (Ballungsrand-
wanderung und damit
verbundene soziale Ent-
mischung) und trägt offen-
sichtlich nicht zu einer
gesunden wirtschaftlichen
Entwicklung bei, wie etwa die
finanzielle Situation der
Städte und Gemeinden belegt.

Die Gebiete mit überwiegend
l ä n d l i c h e r

Raumstruk-
tur erfah-
ren einen
g r u n d -
legenden

Wandel: Gewachsene
Strukturen mit (noch) über-
wiegend land- oder forst-
wirtschaftlicher Nutzung ent-
wickeln sich zu Schlaf-
städten und Freizeitgebieten,
in denen nachhaltige
Wirtschaftsformen zugunsten
kurzfristiger Verkaufserlöse
(Bauland) aufgegeben werden.
Die Daseinsgrundfunktionen
(Wohnen, Arbeit, Freizeit, etc.)
entkoppeln sich zunehmend.
Das Bauen auf der “grünen
Wiese” induziert nicht zuletzt
wachsenden Autoverkehr und
damit die vermeintliche
Notwendigkeit, weitere
Verkehrsflächen zu schaffen.

Zunehmend wird auch
deutlich, dass neue
Gewerbegebiete keineswegs
ohne Weiteres neue
Arbeitsplätze in nennens-
werter Zahl schaffen.
Vielmehr konkurrieren ver-
schiedene Standorte um die
Neuansiedlung von Betrieben,
die woanders abwandern. Den
Gemeinden werden durch die
Planung, Erschließung und
Vermarktung dieser Flächen
finanzielle Mittel entzogen,
die dann an anderer Stelle
fehlen.
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Flächennutzung in Nordrhein-Westfalen 
2001

Waldfläche
25%

Gebäude- und 
Freifläche

12% Flächen anderer 
Nutzung

1%Wasserfläche
2%

Landwirtschafts-
fläche
51%

Erholungsfläche
1%

Verkehrsfläche
7%

Betriebsfläche
1%

Grafik: Jansen, Quelle: LDS NRW
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Kein “Weiter so” beimKein “Weiter so” beimKein “Weiter so” beimKein “Weiter so” beimKein “Weiter so” beim
FlächenverbrauchFlächenverbrauchFlächenverbrauchFlächenverbrauchFlächenverbrauch

Der bisherige Trend zur
Flächenversiegelung muss
gestoppt und in sein Gegenteil
verkehrt werden. Auch der Rat
von Sachverständigen für
Umweltfragen stellte in
seinem Umweltgutachten
2000 klar, dass die gegen-
wärtige Flächeninan-
spruchnahme von circa 130
ha/Tag weit von dem im
Entwurf eines Schwerpunkt-
programms des Bundesum-
weltministeriums genannten
Ziel von 30 ha/Tag entfernt
sei. Dabei erachtet auch der
Umweltrat dieses Umwelt-
handlungsziel noch als
unzureichend.

“Das grundlegende Verhältnis
zwischen Siedlungsraum und
Freiraum soll nach
Möglichkeit in der Zukunft
konstant bleiben”, so auch der
LANDESPLANUNGSBERICHT NRW
2001. Wenn der Freiraum-
verbrauch tatsächlich
gebremst und die Ankündi-
gungen zur Trendumkehr
nicht zu leeren Phrasen
verkommen sollen, müssen
jedoch die geeigneten
planerischen Instrumente
bereitgestellt werden. Eine
Reform der Landesplanung
wird daran gemessen werden,
inwieweit abstrakte und
allgemein anerkannte Ziele in
konkretes Handeln umgesetzt
werden können. Die bloße
Wiederholung der im
R a u m o r d n u n g s g e s e t z
enthaltenen Ziel-
vorstellungen ist
zu wenig.

Dabei ist auch
zu berück-
sichtigen, dass
es nicht nur
darum gehen
darf, den weiteren Anstieg von
Siedlungs- und Gewerbe-
flächen zu verhindern,
sondern eher darum, die
Überhänge in den geltenden
Gebietsentwicklungsplänen
(GEP) abzubauen. Diese gibt
es nach Erhebungen der

Landesplanungsbehörde
allerorten (so wurde etwa in
den Region Aachen ein
Überhang von 300 ha
Gewerbeflächen gegenüber
dem errechneten Bedarf im
gültigen GEP ermittelt, der
abzubauen wäre).

Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche: 129 ha/TagZunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche: 129 ha/TagZunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche: 129 ha/TagZunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche: 129 ha/TagZunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche: 129 ha/Tag

Wie das Statistische Bundesamt im April 2002 mitteilte, hat die Siedlungs- und
Verkehrsfläche in Deutschland zwischen den Jahren 1997 und 2001 insgesamt
um 1.887 km² oder 129 ha/Tag zugenommen. Dies geht aus der Flächenerhebung
2001 hervor. Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke
hat sich damit gegenüber dem Zeitraum 1993 bis 1997 beschleunigt, in dem
die Zunahme noch 120 ha/Tag betrug.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche hat damit zwischen 1997 und 2001 um 4,5
% zugenommen. Rund 42.000 km² oder 11,8 % der Bodenfläche Deutschlands
dienen Siedlungs- und Verkehrszwecken.

Als Teil der Raumordnungsprognose 2015 führte die Bundesanstalt für
Bauwesen und Raumordnung eine Modellrechnung mit regionalisierten Trends
der Siedlungsflächenentwicklung bis 2010 durch. Im Ergebnis des
Trendszenarios steigt die Siedlungs- und Verkehrsfläche bundesweit bis 2010
auf rund 47.700 km² an. Dies entspricht einem durchschnittlichen Zuwachs
von 119 ha pro Tag. Der Anteil der Siedlungsfläche an der Bodenfläche steigt
auf 13,4 %.

Freiraumschutz – durchFreiraumschutz – durchFreiraumschutz – durchFreiraumschutz – durchFreiraumschutz – durch
wen?wen?wen?wen?wen?

Die über die örtliche
Planungshoheit verfügenden
Kommunen bleiben verant-
wortlich für den sparsamen
Umgang mit
dem Boden.
Tatsache bleibt
a l l e r d i n g s
auch, dass auf
kommunaler
Ebene häufig
v o r r a n g i g
wirtschaftliche
I n t e r e s s e n
dominieren.
Die Konkur-
renz zwischen
den Kom-
munen um
E inwohne r ,
Gewerbesteuer-
e i n n a h m e n
und Arbeit-
splätze lässt Umweltziele in
den Hintergrund treten.

Von daher wird die von der
N R W - L a n d e s r e g i e r u n g
geplante Dezentralisierung
von Planung durch
Übertragung auf die

Gemeinden den
Flächenver-

b r a u c h
wohl eher
beschleuni-
gen statt
minimieren.

Auf Regionalrats-
Ebene kann schon eher ein
Ausgleich zwischen den
Expansionsinteressen der
einzelnen Gemeinden erwartet
werden.

Letztendlich aber ist es
ureigene Aufgabe der

Gemeinschaft,
also des Staa-
tes, die be-
g r e n z t e n
Ressourcen
sinnvoll zu
bewirtschaft-
en. Deshalb
darf sich das Land
Nordrhein-Westfalen nicht
wie beabsichtigt aus der
Landesplanung zurückziehen.
Es muss auch in Zukunft und
sogar noch verstärkt
Zuständigkeiten der Landes-
planungsbehörde und der
Bezirksplanungsbehörden
geben. Bauleitpläne, durch die
Freiraum beansprucht wird,

unterliegen schließlich dem
Genehmigungsvorbehalt der
staatlichen Planungsbehörde.

Reformzie le  für  d ieReformzie le  für  d ieReformzie le  für  d ieReformzie le  für  d ieReformzie le  für  d ie
SiedlungsentwicklungSiedlungsentwicklungSiedlungsentwicklungSiedlungsentwicklungSiedlungsentwicklung

Das von der Landesregierung
angestrebte Ziel, das grund-
legende Verhältnis zwischen
Siedlungsraum und Freiraum
nach Möglichkeit in Zukunft
konstant zu halten (“Null-
summenspiel”), wird von den
Naturschutzverbänden unter-
stützt (s.o.). Dieses Ziel ist die
zwingende Konsequenz aus
der demografischen Entwick-
lung, die für NRW einen
deutlichen Bevölkerungs-
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rückgang erwarten lässt. Vor
diesem Hintergrund und der
bestehenden Flächenüber-
hänge deckt die bisher in der
Landes- und Regiona-
lplanung vorgesehene Ge-
bietskulisse für Siedlung und
Gewerbe nicht nur mittel-
fristig, sondern langfristig den
Bedarf ab.

Um das Ziel des
“Nullsummenspiels” tat-
sächlich zu erreichen, ist es
jedoch erforderlich, die bisher
verfolgte Darstellung der
Allgemeinen Siedlungs-
bereiche (ASB) durch ein
neues Konzept abzusichern,
das folgende inhaltliche und
verfahrensrechtliche Aspekte
umfasst:

Das Siedlungszonen-Das Siedlungszonen-Das Siedlungszonen-Das Siedlungszonen-Das Siedlungszonen-
KonzeptKonzeptKonzeptKonzeptKonzept

Das System der ASB-
Darstellung sollte durch einen
Siedlungszonen-Konzept
abgelöst werden. Zentraler
Inhalt ist die Darstellung einer
“Roten Linie” um bestimmte
Ortsteile, die im Zuge der
Inanspruchnahme von
Freiflächen nicht über-
schritten werden darf.

Die Realisierung des
Siedlungszonen-Konzeptes
erfolgt dabei in folgenden
Schritten:

“Rote Linien” zur
Begrenzung der Sied-
lungszone werden nur für
Ortsteile dargestellt, die
in den GEP bisher den
Status als ASB besitzen.
In den übrigen Ortsteilen
ist eine weitere
Entwicklung landes-
planerisch nicht mehr
erwünscht. Die “Rote
Linie” dokumentiert
dabei die bisherige
Grenze zwischen ASB
und Freiraum.

Die gültigen ASB sind
deshalb als Maßstab für
die Lage der “Roten
Linien” geeignet, weil
die GEP landesweit
gerade überarbeitet
wurden oder ihre
Überarbeitung kurz vor
dem Abschluss steht.
Allen Kommunen steht
somit ein nach alter
Methodik errechnetes
Angebot zur Verfügung,
das langfristige Planungs-
spielräume eröffnet. Die
Gleichbehandlung aller
Regionen ist sicher-
gestellt.

“Rote Linien” können
auch in einem GEP-
Verfahren geändert
werden. Eine Erweiterung
der “Roten Linie” ist
dabei nur möglich, wenn
an anderer Stelle eine
entsprechende Rück-
nahme erfolgt. Dies kann
auch interkommunal
geschehen. Das GEP-
Verfahren ist ein-
schließlich Plan-UVP und
Öffentlichkeitsbeteiligung
durchzuführen und
unterliegt der
Genehmigungspflicht.
Zentraler Bestandteil der
Plan-UVP ist ein
Fachbeitrag, der alle
regional darstellbaren

Restriktionen aus Sicht
des Naturschutzes, des
Boden- und Gewäs-
serschutzes, des Klimas
und des Landschaftsbildes
beinhalten soll.

Planungsfreiräume undPlanungsfreiräume undPlanungsfreiräume undPlanungsfreiräume undPlanungsfreiräume und
RestriktionenRestriktionenRestriktionenRestriktionenRestriktionen

Sind Siedlungszonen in den
GEP dargestellt, ist in ihnen
das Ziel der Begrenzung des
Freiraumverbrauches umzu-
setzen. Sie entfalten daher
folgende Wirkungen:

Innerhalb der Sied-
lungszone kann die
Kommune Bauflächen
ausweisen, wenn sie im
Flächennutzungsplan
dargestellt sind. Landes-
planerisch sind keine
weiteren Auflagen oder
Verfahrensschritte mehr
erforderlich.

Innerhalb der Sied-
lungszone kann die
Kommune ferner den
Flächennutzungsplan
ändern, um weitere
Bauflächen auszuweisen.
Dazu wird ein landes-
planerisches Anpas-
sungsverfahren durch-
geführt. Dies dient dazu,
die örtlich evtl.
vorhandenen Restrik-
tionen (Schutzgebiete,
Kompensation) zu
berücksichtigen. In
diesem Verfahren sind die
Naturschutzverbände zu
beteiligen, um die
erforderliche Beteiligung
an einer evtl. Aufhebung
von Schutzgebieten mit
abwickeln zu können. Ein
GEP-Verfahren kann
entfallen.

Außerhalb der Sied-
lungszone sind Ände-
rungen des Flächennut-
zungsplans, die zu Lasten
des Freiraumes gehen,
nicht mehr genehmi-
gungsfähig.
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Zunächst soll versucht
werden, notwendige
Kompensationsmaß-
nahmen innerhalb der
Siedlungszone durch-
zuführen, um hier die
Umweltqualität zu
erhalten.

Reformziele für dieReformziele für dieReformziele für dieReformziele für dieReformziele für die
Entwick lung vonEntwick lung vonEntwick lung vonEntwick lung vonEntwick lung von
GewerbeflächenGewerbeflächenGewerbeflächenGewerbeflächenGewerbeflächen

Aus landesplanerischer
Sicht liegen Gewerbe-
flächen in ausreichender
Größe vor. Es besteht kein
Grund, Probleme bei der
wirtschaftlichen Ent-
wicklung auf das man-
gelnde Angebot an
Gewerbeflächen zurück-
zuführen.

Schon zur Vereinfachung
sollten die bisherigen
Gewerbe- und Industrie-
ansiedlungsbereiche des
GEP (GIB) in die oben
beschriebene Sied-
lungszone integriert
werden, wenn sie räumlich
an ASB angegliedert sind.
Aus Sicht des Freiraum-
schutzes können keine
l a n d e s p l a n e r i s c h e n
Bedenken dagegen be-
stehen, den Kommunen
einen Spielraum über
Anteile an Siedlungs- und
Gewerbeflächen innerhalb
der “Roten Linie” zu
eröffnen. Auch inter-
kommunale Zusam-
menarbeit ist möglich,
wenn Kommunen ge-
meinsam in einer Sied-
lungszone aktiv werden
wollen.

Für isoliert im Freiraum
liegende Gewerbeflächen
muss die Festlegung von
Siedlungszonen aus Sicht
des Freiraumschutzes
landesplanerisch ebenso
unerwünscht sein wie für
kleine Ortsteile. Das im

Landesplanungsbericht
angedeutete Ziel,
großflächige, inter-
kommunale “Suchräume”
darzustellen, konterkariert
das “Nullsummenspiel” und
geht an der Tatsache
vorbei, dass jetzt schon ein
Überangebot an Gewer-
beflächen besteht. Isolierte
Gewerbeflächen sollten
deshalb zwar bestands-
geschützt sein, für weitere
Inanspruchnahme von
Freiraum aber nicht zur
Verfügung stehen. Für sie
wird deshalb auch keine
“Rote Linie” dargestellt,
d.h. die Möglichkeit, über
Flächentausch oder GEP-
Änderungen den Zuschnitt
zu verändern, gibt es nicht.

Eine zusätzliche Bevor-
ratung von Flächen für
Großvorhaben auf Lan-
desebene ist nicht
erforderlich, weil in den
letzten Jahrzehnten bereits
hierfür kein Bedarf
bestand. Keiner der 13 im
bisherigen Landes-
entwicklungsplan (LEP)
dargestellten Standorte
wurde in Anspruch
genommen. Die Landes-
regierung kann hier einen
sinnvollen Beitrag für eine

Weitere InstrumenteWeitere InstrumenteWeitere InstrumenteWeitere InstrumenteWeitere Instrumente
zum Freiraumschutzzum Freiraumschutzzum Freiraumschutzzum Freiraumschutzzum Freiraumschutz

Eine stärkere Rücksicht-
nahme auf Natur und
Landschaft wäre möglich,
wenn ein eigenständigereigenständigereigenständigereigenständigereigenständiger
LandschaftrahmenplanLandschaftrahmenplanLandschaftrahmenplanLandschaftrahmenplanLandschaftrahmenplan
aufzustellen wäre, der auch
Vorranggebiete für den
Schutz der Natur enthalten
müsste. In den derzeitigen
Gebietsentwicklungsplänen

kommt die Darstellung von
Flächen zum Schutz von
Natur und Landschaft
regelmäßig zu kurz.

Die Landesplanung allein
wird mit dem Ziel, das
“Nullsummenspiel” zu
realisieren, aber eher
überfordert sein. Die
Chancen auf Realisierung
werden auch davon
abhängen, dies von steuer-
lichen Anreizen begleiten
zu lassen.
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nachhaltige Entwicklung
liefern und die ehemaligen
LEP VI-Flächen wieder dem
Freiraum zur Verfügung
stellen.



Die erforderlichen Maß-
nahmen können hier nur stich-
wortartig umrissen werden:

So könnte die Woh-Woh-Woh-Woh-Woh-
nungsbauförderungnungsbauförderungnungsbauförderungnungsbauförderungnungsbauförderung so
umgestaltet werden, dass in
Zukunft eher Modernisierung
und Innenentwicklung ge-
fördert werden und nicht der
Neubau im Außenbereich.

Die SchlüsselzuweisungenSchlüsselzuweisungenSchlüsselzuweisungenSchlüsselzuweisungenSchlüsselzuweisungen des
Landes könnten Aspekte des
Freiraumschutzes umfassen
oder prioritär an die
Kommunen ausgezahlt
werden, die entsprechende
Nachweise führen. Damit
würde sich flächensparende
Planung auch finanziell
lohnen.
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Und schließlich könnte die
Abschaffung der  Ge-Abschaffung der  Ge-Abschaffung der  Ge-Abschaffung der  Ge-Abschaffung der  Ge-
werbesteuerwerbesteuerwerbesteuerwerbesteuerwerbesteuer dazu führen, dass
der ruinöse Wettbewerb der
Kommunen um Investoren mit
seinen negativen Folgen für
den Freiraum aufhört.

Entscheidend für den Erfolg
einer Landesplanungs-Reform
wird schließlich sein, dafür
Sorge zu tragen, dass die
Anstrengungen der Landes-
planung zur Realisierung des
“Nullsummenspiels” nicht auf
kommunaler Ebene unter-
laufen werden können. Dies
kann nur über ein
qualifiziertes, detailliertes
Monitoring-SystemMonitoring-SystemMonitoring-SystemMonitoring-SystemMonitoring-System gelingen.


